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DeutschenReich.
KaiserlicheVerordnung, betreffend die gebührenfreieBeförderung

von Telegrammen. Vom 2. Juni 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Kö-

nig von Preußen 2c.
,

verordnen im Namen des Deutschen Reiches, auf Grund der

Artikel 48 und 50 der Reichs-verfassung,über die gebührensreie
Beförderungvon Telegrammen, was folgt:

,

§-1— Auf sämmtlichenTelegraphenliniendes Deutschen
Reichesgenießendie Gebührenfreiheit:
1)«Telegraw,»welche«—-v.on-·-.deu.-.—regierendenFürst-en in

den Staaten des Deutschen Reiches, sowie von den Gemahlinnen
Und Wittweu dieser Fürsten aufgegeben werden. Diese Ge-

bührenfreiheiterstreckt sich auch auf diejenigen Telegramme,
welche im Austrage der genannten Allerhöchsteuund Höchsten
Herrschaften von den Beamten, der Umgebung, dem Gefolge
oder den Hofstaaten zur Auslieferunggelangen;

L) Tetegramme, welche von den Bevollmächtigtenzum

Bundesrathe während ihrer Anwesenheit in Berlin in Bundes-

rathsangelegeuheiten aufgegeben werden, oder welche an diese
Bevollmächtigtenaus anderen Orten des Deutschen Reiches in

Bundesrathsangelegenheiteneingehen;
Z) Telegramme von dem Reichstage und an denselben in

reinen Neichs-Dienstangelegenheiten;
4) Telegraunne von oder an Reichsbehördenin reinen

Reichs-Dienstangelegenheiten;
5) Telegramme von oder an Militär- nnd Marinebehör-

den des Deutschen Reiches, mit Einschlußder solche Behörden
vertretenden einzelnen stiziere und Beamten, in reinen Mi-

litär- und Marine-Dienstangelegenheiteu;im Falle einer Mo-

bilmachungauch diejenigen Telegramme, welche von einzelnen
mit dienstlichenAufträgen kommandirten Militärperfonen oder

Beamten der Militär- nnd Marineverwaltung des Deutschen
Reiches in reinen Militär-· und Marine-Dienftangelegenheiten
ausEgehen oder an solcheMilitärpersonen oder Beamte gerich-
tet sind;
»S)Telegramme der Eisenbahnverwaltungen, Eisenbahn-

statIOUen und Eisenbahnbeamten an vorgesetzteBehörden über
vorgekommeneUnglücksfälleund Betriebsstörungen

WelcheTelegrammeder Eifenbahnverwaltnngen 2e. außer-
VCM gebührensreizu befördern sind, ist durch besondere Ver-

einbarungen festgesetzt

§.2. Die Gebührenfreiheit der Telegramme erstreckt sich
nur auf die Telegraphirungsgebühren,-nicht aber auf die bau-

ren Auslagen für Weiterbefördernngüber die Telegraphenli-
uien hinaus.

Die baaren.Auslagensind vielmehr nach den betreffenden
verordnungsmäßigen Bestimmungen entweder von den auf-
gehenden Personen und Behörden oder bon den Empfängern

zu entrichten.
"

Stadttelegramme genießendie Gebührenfreiheitnicht.
Gebührenfreiheiten,welche auf den mit dem Auslande

abgeschlosseuenStaatsverträgen oder Konventionen beruhen,
bleiben "··aufrechterhalten. me Uebrigen findet bei den nach

dem Auslande gerichteten Telegrammen eine Gebührenfreiheit
für die Beförderungsstreckeinnerhalb des Deutschen Reiches bz.
des deutschen Reichs-Telegraphengebietes nicht statt.

§. Z. Die zur Aufgabe gebührenfrei zu befördernder Te-

legramme befugten Behörden und Beamten haben sich zu ihrer
amtlichen Korrespondenz nur in den wichtigsten und dringend-
sten Fällen der Telegraphen zu bedienen und die Telegramme
in gedrängtesterKürze mit Vermeidung aller entbehrlichen Ti-»
tulaturen 2c. abzufassen.

«

§.4. Zur Anerkennung der Gebührenfreiheitdurch die

Telegraphenanftalten ist erforderlich, daß die Telegramme:
a. mit amtlichem Siegel oder Stempel,
b. mit einer die Berechtigung zur Gebührenfreiheitaus-

drückenden Bezeichnungals ,,KöniglicheAngelegenheit«,-
,, GroßherzoglicheAngelegenheit«, » Reichsdieustsache«,
»Mi1itaria« n. s. w.

versehen sind. —

Die von den Allerhöchstenoder HöchstenHerrschaften her-
rührenden Telegramme sind, auch wenn sie von Personen
aufgegeben werden, welche zu dem Gefolge oder den Hofstaaten .

gehören, sofern über die Person des Aufgebers oder die Echt-
heit seiner Namensunterfchrift bei den Telegraphenanstalteu
kein Zweifel obwaltet, ohne Beglaubignng durch Siegel oder

Stempel, sowie ohne weitere Bezeichnung zur Beförderung an-

zunehmen.
Die gebührenfreizu beförderndenTelegramme von Zwil-

behörden sind-in der Regel mit dem Namen des Vorstehers
oder eines der leitenden Beamten der Behörde zu nnterzeichnen,
können aber eintretendenfalles von dem mit der Anfertigung

«

beauftragten Beamten dahin beglaubisgt sein, daß sie von dem
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Vorsteher der Behörde ausgehen und in seinem Auftrage mit

seiner Ramensunterschrift versehen worden sind.

Bei den von den Militär- und Marinebehörden ausge-

henden, gebührenfrei zu befördernden Telegrammen genügt
neben der Bezeichnung ,,Mi1itaria« und der Beidrückung des

amtlichen Siegels oder Stempels als Unterschrift die Firma
der absendenden Behörde, z. B. Garde-Füsilier-Regiment.
Wenn der Aufgeber sich nicht im Besitze eines amtlichen

Siegels oder Stempels befindet, so hat derselbedie ,,Erman-
gelung eines Dienststempels«mit Unterschrift des Namens und

Beisetzung der Amtseigenschaft zu befcheinigen.

§. 5. Jn allen Fällen, in denen aus dem Telegramme
hervorgeht, daß in materieller oder sormeller Hinsicht eine miß-

bräuchlicheBenutzung des Telegraphen vorliegt, müssen solche
Telegramme von den Telegraphenanstalten an die vorgesetzte

·

Ober-Postdirektions abschriftlich eingereicht werden. Jn dem

Begleitberichte zu den Abschriften sind die Gründe der Einseit-
dung näher zu erörtern.

§. 6. Auf die unter eigener militärischerVerwaltung ste-
henden Telegraphenlinien finden die Bestimmungen dieser Ver-

ordnung keine Anwendung.

§. 7. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem l. Juli
dieses Jahres in Kraft. Mit diesem Tage verliert die Ver-

ordnung des Reichskanzlers vom 8. November 1872 über die

gebührenfreieBeförderung telegraphischer Depeschen ihre Gil-

tigkeit. Die Bestimmungen dieser Verordnung finden aus den

inneren Verkehr in Bayern und Württemberg keine An-

wendung.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift
und beigedrucktemKaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den L. Juni 1877.
"

(L. s.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

KönigreichBayern.
«

Ministerial-Erlaß, die Umzngsgebührender Professorenund Stu-

dienlehrer betreffend. Vom l. Juli 1877.

Staatsministerium des Jnnern für Kirchen- und

Schulangelegenheiten und Staatsministerium der,

Finanzen. Die in den Ministerial-Entschließungenvom SO.

Dezember 1820 Num. 19460 und vom 26. Juni 1851 Num.

4616, die Bezahlung der den Professoren an den Studienan-

sialten bewilligten Umzugsgebührenbetr. (Administr.-Verordn.-
Samml. Bd. IX. ThL 2 S. 805 und Bd. XXIV. S. 221)
enthaltene Ausnahmsbestimmung, nach welcher die dem Pers o-

nal der Studienanstalten im Falle der Versetzung gemäß der

AllerhöchstenVerordnung vom 16. August 1817 (Reggs.-Blatt
1817 S. 835 u. f.) gebührenden Umzugsgebühren von jener
Anstalt, an welche die Versetzung stattfand, zu leisten waren,
wird mit Rücksichtauf die inzwischen eingetretene Veränderung
der Verhältnissehiermit außer Wirksamkeit gesetzt.

Demzufolge haben künftig alle Bestimmungen der Aller-

höchstenVerordnung vom 16. August 1817 auch bezüglichder

Umzugsgebührendes bezeichnetenPersonales ausnahmslos An-

wendung zu finden, und sind diese Gebühren von den einschlä-
gigen k. Regierungs-Fina«nzkammernnicht blos festzustellen,son -

dern auch auf Rechnung der durch das neue Budget- und Rech-

nungs-Schema hierfür eröffnetenbesonderen Position zur Zah-
lung anzuweisen.
München, den l. Juli 1877.

An
Dr. v. Lutz. v. Berr.

die k. Regierungen, Kammeer des Der Generalsekketär:
Jnnern und der Finanzen dann - « .-

au die Studien-Rektorate. Mlmsteualrath
Nr.5611. v. Bezold.

KönigreichPreußen.
Auszug aus dem Gesetze, betreffend den Ansatz und die Erhebung

der Gerichtskosten. Vom 10. Mai 1851.

(Anlage zu dem Gesetzvom 21. Juli 1875, die Kosten, Stempel und Gebiihren
inVormuudschaftssacheubetreff. DeutscheSchulges.-Samml. Jahrg. 1877 Nr. 29.)

§. 7. Jn Rücksichtauf die unter Vormundschaft stehenden
minderjährigen,taubstummen und geisteskrankenPersonen wird

Folgendes bestimmt:

l) Während der Dauer der Vormundschaft können ohne
Rücksichtauf die Höhe des Vermögens des Pslegebefohleneu
aus demselben erhoben werden:

a. alle Kosten, welche vor Einleitung der Vormundschast
entstanden, insofern sie nicht für vormundschaftsgericht-
liche Akte zu entrichten sind, welche in Rücksichtauf die

einzuleitende Vormundschaft vorzunehmen waren;
b. alle baaren Auslagen (§. 6) und Kalkulaturgebühren,

diese jedoch nur soweit, als das Vermögen des Pflege-
befohlenen zur Zeit der angefertigten Kalkulaturarbeit

50 Thlr. nach Nr. 5 übersteigt;
c. die in der Regel aus den betreffenden Massen zu ent-

nehmenden Kosten seines durch Adjudikatoria beendigten
Subhastationsprozessesund der Kaufgelderbelegung, und

des erbschaftlichenLiquidationsprozesses, wenn und fo-
bald sich eine Unzulänglichkeitdes Vermögens zur Be-

friedigung der Gläubiger ergiebt.
2) Mit der Einziehung anderer Kosten sollen dieselben wäh-

rend der Dauer der Vormundschaft verschont bleiben, wenn und

soweit diese nicht aus den nach Bestreitung des Unterhaltes
und der Erziehung etwa übrig bleibenden Ueberfchüssender Re-

venüen ihres Vermögens gedecktwerden können. Sobald aus

der am Schlusse eines Jahres oder sonst gelegten Rechnung
sich ein solcher Ueberschußergiebt, kann derselbe zur Deckung
der bis dahin entstandenen Kosten, jedoch unter der Maßgabe,
daß daraus zunächstdie noch nicht berichtigten baaren Ausla-
gen zu entnehmen sind, verwendet werden.

Z) Wenn in Folge letztwilliger Verordnung-, oder nach
Provinzial- oder Statutarrecht, oder nach besonderen Verträgen
der Mutter oder einem Dritten der Nießbrauchoder die von der

Aufsicht des Gerichtes befreite Verwaltung des Vermögens zu-

steht, so ist von dem vormundschaftlichen Gerichte nach Verneh-

mung des Vormundes und nach billigem Ermessen zu bestimmen,
ob und welcher Revenüenbetragals Ueberschußanzusehen ist.

4) Wenn die Grmittelung deshalb unthunlich ist, weil die

Angabe des Vermögens von Demjenigen, welcher von Einrei-

chung eines Jnventares befreit ist, verweigert wird, so findet
die Erhebung der in der Vormundschastssache selbst entstandenen

Kosten nach Maßgabe eines durch Arbitrium der Vormund-

schaftsbehördeund nach Vernehmung des Vormundes festzustel-
lenden Betrages statt, vorbehaltlich einer künftigenNachliqui-
dation beim Fortfalle des Hindernisses; andere Kosten sind so-

fort zu erheben.
»

5) Die gestundeten Kosten sind nach beendigter Vormund-

schaft zu erheben; dem gewesenen Pslegebefohlenenmuß jedoch
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außer dem Bettzeuge, den Kleidungsstiickenund Geräthschaften,

welche ihm zu seinem persönlichenGebrauche etwa schon verab-

folgt oder angeschafftsind, ein reines Vermögen von 50 Tha-
lern belassen und der demzufolge nicht einzuziehendeBetrag

seiner Kostenschuld muß niedergeschlagen werden.

6) Auf eine Stundung der Kosten können weibliche Pfle-

gebefohlene, sobald sie sich verheirathen, und diejenigen Pfle-

gebefohlenen, hinsichtlich welcher die Vormundschaft über- die

Zeit der erlangten Großjährigkeitaus einem anderen Grunde,
als dem einer vorhandenen erheblichen Gemüthsschwächever-

längert wird, von diesem Zeitpunkte an nicht ferner Anspruch
machen. «

.

7) Die Verjährung beginnt rücksichtlichder von den Pfle-

befohlenen zu bezahlenden Kosten erst mit dem Ablauf desjeni-
gen Jahres, in welchem die über sie geführteVormundschast

beendigt ist.

§. «10. 3) Jii Vormundschasts- und Kuratelsachen, inso-
weit letztere nicht lediglich mit der Abwickelung eines einzelnen
Geschäftes beendigt werden, sind die vom Kapitalvermögen der

Pflegebefohlenen nach dem Tarif §. 42 zu erhebenden Sätze bei

Beendigung der Vormundschaft oder Kuratel, die von den Re-

venüen nach §. 43 des Tarifes zu erhebenden, aber am Schlusse
eines jeden Jahres, in welchem dieselben fällig werden, wenn

aber eine Rechnungslegung beim «vormundschaftlichenGericht

stattfindet, nach Eingang und Abnahnie der Rechnung zu li-

quidiren.
"

-—————-——.——-.

KaiserthumOesierreich
Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 8.

März 1877, Z. 2123, betreffend die Einführung einer Samm-
· lung plaftifcher Lehrmittel und Anfchauungsbehelfefür den Zei-

chenunterricht an Mittelschulen, (Tages-) Gewerbefchulen,Lehrer-
und Lehrerimienbildungsanstalten,Bürgerschulenund gewerblichen

Fortbild-ungsschuleu.f
Um dem dringenden Bedürfnisse nach einer systematisch

angelegten, nach den Unterrichtsftufen fortschreitenden Samm-

lung von Anschauungsbehelfenund plastischen Modellen für den

Zeichenunterricht an Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen,
(T«ages-)Gewerbeschulen, Lehrer- und Lehrerinnenbildungsan-
stalten, Bürgerschulenund gewerblichen Fortbildungsschulen zu

genügen, habe ichmich bestimmt gefunden, die Anfertigung ei-

ner derartigen, theils aus Draht-, theils aus anderen plasti-
schen Modellen bestehenden Sammlung anzuordnen.

Dieselbe besteht aus fünf Serien, und zwar:
l. Serie: Perspektivische Apparate, elementare Draht-

und Hol modelle.

Serie: rchitektonischeElemeiitarformen (Holzmodelle).
Serie: ArchitektonischeStylformen (Gypsmodelle).
Serie: Ornamentale Stylsormen (Gypsmodelle).

V. Serie: Figurale Gypsmodelle.
Mit Rücksichtauf die Lehrziele der vorgenannten Anstal-

ten sind für Gymnasien und Realschulen, sowie für Gewerbe-

schulen (Tagesschulen), sämmtlichefünf Serien; für Lehrer- Und

Lehrerinnenbildungsanftaltenund Bürgerschulen die l. und Il.;
für gewerbliche Fortbildungsschulen (Abend- oder Sonntags-
schulen) die 1., II» III. und 1v. Serie bestimmt.

Zur Erleichterungder Uebersicht werden nebst.einem, nach
den fortlaufenden Nummern der zu den einzelnen Serien ge-

hörigen Modelle, beziehungsweise Apparate geordneten Ge-

sammtverzeichnisfeder ganzen Sammlung auch Nornialverzeich-

Il.

IlI.

IV.
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nisse jener·Modelle oder Apparate veröffentlicht,welche für jede
einzelne Kategorie der obgenannten Lehranstalten unumgäng.-

lich nothwendig und daher auf jeden Fall anzuschaffensind.

Die in einem solchen Normalverzeichnissenicht aufgeführ-
ten Modelle oder Apparate werden übrigens für die betreffen--
den Anstalten als zulässigerklärt, selbstverständlichmit der Be-

schränkungauf diejenigen Modelle oder Apparate, welche über-

haupt einer der für die betreffendeAnstalt vorgeschriebenenSe-

rien angehören. .

v

Die Aiischaffuiig der ganzen Sammlung, beziehungsweise
der in den einzelnen Normalverzeichnissen ausgeführtenModelle

und Apparate ist für die obengenannten Anstalten insoferne
obligatorisch, als dieselben im Interesse einer einheitlichen Or-

ganisation des Zeichenunterrichtes hiermit angewiesen werden,
wenn sie eine Lehrmittelsammlung für den Zeichenuiiterricht an-

zuschaffenin dem Falle sind, die vorerwähnte Sammlung zu

beziehen. .

Das Gesammtverzeichnißder Modelle, beziehungsweiseAp-
parate der bis jetzt fertig gestellten 1. und II. Serie, sowie die

bezüglichenNormalverzeichnisse folgen unten iind wird deren

Fortsetzung nach Maßgabe der Vollendung der übrigen Se-

rien erfolgen.

I. Gesammtverzcichnifz de zur I—und II. Serie der Sammlung ge-.
hörigcn Mode e, beziehungsweise Apparate.

Z reis
Gegenstand

«P
Größe.

.:-s- —-———-—s
ehe-) fl. skrf

I. Serie.

Nerli-entwischeApparatg elementare Draht-
und Holzinodelle

»Hi. Apparate
.

1 PerspektivischerVersuchsapparat mit der Glastafel
lastaiel saiiiiiit 3 Stäbchen . . . 12 — 65 Embr» 50Cm,h.

2-7 6 kleine perspektivischeAnschauurisappa-
rate zur Versinnlichungder wi tigsten
·tell1ingenparalleler Geraden gegen

»dieBildfläche,a 3 fl. 50 kr. . . . . 20 —

8 Eisernes Stativ für Draht- Und einige
Holziiiodelleder I. Serie . . . . . 10 —

9 Dazu die Klemmstan e mit 3 Sichubern 2 50
10 Modelltisch zur Aizgtelluugeinzelner

Holzmodelle und odellgruppen «. . 28 —-

,

B. Drahtmodelle —

11 Getheilte Gerade mit 3 Markeii . . . 1 50 120 Cni. lg.
12 3 parallele Grade zur ersten Einübung

der perspektivischeiiGrundsätze. . . 1 60 70 Cni. lg.
13 Winkel mit beweglichem Schenkel 1 10 S. 70 Cni. lg.
14 ein Quadrat . . . . . .

1 60 S. 50 Cni.
15 ein gleichseitigesDreieck . . . 1 50 S. 60 Cm.
16 ein regelmäßigesSechseck . .

1 60 Dchni. 60 Cni.
17 ein » Fünfeck 1 60 Dchin. 60 Cm·
18 ein »,, Achteck 1 60 Dchin. 60 Cni.
19 ein Kreis .»

.

»
. . .

.«
. . . .

1 20 Dchni. 60 Cni.
20 ein Kreis unt unischriebeneni Quadrate

und 2 Durchmesserii . . . . . .
3 — Dchm. 50 Cni.

21 LykouzeritrischeKreise iiiitLDUrchniessern 3 —- Dchm. 50 Cni.
22 ein Würfel. «.

. . . . . . . .
2 50 S. 45 Em.

23 ein Parallelopiped. · . . . . . 2 50 60Cm.h.,30Cm.br.
24 ein Lyliiider . . . . . . . . . . 2 60 60 Cni.h.,30Cni.br.
25 eine vieiieitige Pyramide 2 50 55-35 Cni.
26 ein «·egel . . .

, .·
. . . . 2 50 55X38 Cni.

27 3 gleich großerechtivinkliauntereinander
verbundeneKreise lAeauator und 2

— Meridiaiie) . . . . . . . . . .
4 — Dchni. 60 Cni.

28 Die Kugelgestalt, dargestellt durch 2
Meridiaue und 3 Parallelkreise . 7 — Dchm. 60 Cni.

ic· Cleineiitare Holzmodelle
29 ein voller Wiirfel . . . . . . . . 3 30 S. 45 Cni.
30 ein hohlerWürfel .»

. . 3 80 S. 45 Cni.
31 ein Volkes iarallelopipea 2 80 60,-30 Em.
32 ein hohles arallelopiped 3 —- 60X30 Cm.
33 ein voller ylinder . 4 50 60Z30 Cni.
34 3ein hohler Halbcylinder «. I «. J I 10 60Z30 Cm.
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II
·

reis·
,

zs Gegenstand
P

Große
’

c- i

zip-z ft. skxx
35f ein sechsseitigesPrisma .

.

. 3 — 60,-s19«-«'2Cin.
36jeine polle vierseitige Pyramide 3 — 55Z35 Cur
37 ein hohler Pyramidenstutz 2 80 35J35 Cm.
385ein voller Kegel . . . . 4 —- 55X38 Cm.
39 Iein hohler Kegel . 5 s— 40-25 Cin.
40xeine volle Kugel . . . 7 — m.

41"eine hohle Halbk el . . 6 — 40 Cin.
42 eine quadratifche latte .

.»
. .

·.
. 1 90 40-"9 Cin.

433eine Freisrunde Platte mit kleiner

;«Oesfnungv. .«.
.

.· »
.

»
2 40 4(),-9 Cm.

44 I eine auadratischePlatte unt kreisförmi-
I

fgeui Ausschmtt .

.·
. .- .

.·
. . 2 50 40X9 Cin.

45 eine achteckigePlatte mit quadratischeuis
; Ausschnitt ·.

. . . . . . . . 2 50 40-"9 Cur.
46 - eine Kombination des hohlen Halbcvlin-

; ders sammt einem Stäbchen 2 80 Cm.
’

.
II- Serie

ArchitektonischeGleineniarformen
I

» · « » (Hol-imodelle). »

1l ein pieueitiger Pfeiler unt auadratischer
J ·Dezfpla»tte. .

·.
. . . . . 3 70 54 Cul. b.

2 ein»vierseitigerPfeiler mit elementarem
"

«··Oockel.......... .4— 54C»m·h.
Ezzein Pylou .

».» .»
. . . . 5 — 60 Cur h.

Nein gothxscherGortel .

»
.

».
. . . 4 60 54 Cin. h.

5 Eein »vierseitiggr,Pfeiler mit einfach ge-
"

·gliederterSimsplatte .

.«
. . 4 —- 54 Cm. h.

6 s ein einfachaegliederterSockel .« . . . 5 90 54 Cur h.
7 ein cylindrischerOchaft unt kreisrunder

« ',Deckpl·atte». . «
. .

«
.

.«
. . 60 51 Cin. h.·

d« eine cyLndrifcheNischc unt Abschluß
,und»«Oockel. . . . . . . . 5 80 73 Cm. h.

9 eux prismatizchesDoppelkrenz mit Stu-

«fen, zerleg ar». . . .

.«
. . . . 7 — 70 Cin. h.

10 eint cannelirtes
«

äuleustückunt quadra-
»tisc,h»erDeckplatte ·.

. . .

»
. . . 5 i 90 54 Cin. b.

11 ein Säulenstückunt Rundstaben und

« «quadratischer»Deckplatte,.

·.
. . 5 ; 90 54 Cin. h.

12 I eine architektonische Kombination. 6 l 50 60 Qui. h.
- 13 Das Tonnengewölbe. f.

. . . 5 —- 40 Cm h.
14 IDas röuiischeKreuzgewolbe 7 80 45 Cm. h.
15 l Das gothische Kreuzgewblbe 7 80 45 Cm h.
161Die Kuppel . . . . . . . 10 60 45 Cm h

II- Normalvcrzcichniise der Modelle, beziehungsw. Apparate l. nnd II«

Seric, welche für jede einzelne Kategorie der unten angeführten

Lehranstalten als unnmgiingliih nothwendig erklärt werden:

1. Normalverzeichniß für Realschulen und (Tages-) Ge-

werbeschulen.

Für diese Anstalten sind sämmtliche in dem Gesammtperzeichnisse
ausgeführtenModelle nnd Apparate nothwendig.
2. Normalperzeichniß für Gymnasien und Realgymnasien »

I. Serie. ,

A. Apparate Nr. 1-—7,Statip Nr. 8, Niodelltisch Nr. 10.

B. Drahtmodelle Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
— 26, 27.

—

C. Holzmodelle Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46.

II. Serie.

Modelle Nr. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

3. Normalperzeichniß für Lehrerbildungsanstalten.
I« Serie

A. Apparate Nr. 1—7, Statip Nr. 8, Modelltiscb Nr. 10.

B. Drahtmodelle Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, »20,21, 22, 27.

C. Holzmodelle Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 34,v36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 46.

Modelle Nr.1, 2, 7, 8, 9.

l. Normalperzeichnißjür Lehreriunenbildungsanstalten
1. Serie.

A. Apparate Nr.1—7, Statip Nr. 8, Modelltisch Nr.1().

B. Drahtmodelle Nr.11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22.

C. Holzinodelle Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46.

II. Serie.

I
I

i
I
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11· Serie.

Anzeigen

Niodelle Nr, 8, 9, '12.

5. Normalperzeichniß fiir Bürgerschulen.
I- Serie.

Ä—Apparate Nr.1—7, Stativ Nr. 8, Ptodelltisch Nr.1().
B. Drahtmodelle Nr.11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22.

"

C- Holzinodelle Nr. 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46.

Il- Serie.
Niodelle Nr.1, 2, 4, 7, 8, 9.

6. Normalverzeichniß für gewerbliche Fortbildungsschiilen.
I. Serie.

A« Apparat Nr.1, Stativ Nr· 8, Modelltisch Nr.10.
B. Drahtmodelle Nr.11, 12, 13, 14, 15, Itz, 17, 19, 20, 22.

C. Holzmodelle Nr. 29, 3(), 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, H.

Il. Serie

Nr.1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,-15, 16.

Anmerkung Die Sammlung, beziehungsweisedas Ge-

sammtverzeichnißund die betreffenden Normalverzeichnisse er-

scheinen somit flir Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten,
sowie fiir Biirgerschulenbereits als abgeschlossen

Die ,,Deutfche Schulzeitung«,
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 30:. Amtliches. Leitartikel: Eine Reform aus dem Ge-

biete des Musikuiiterrichtes von Otto Wiesner. Ueber die schädlichenEin-

fliisse des Nachmittagsunterrichtes auf die Gesundheit des Schulkindes. Kor-
Vespvlldenzcllk Berlin (Kirchen- und Schulabtheilung der Königl. Regie-
VUUS zU Düsseldka); Königsberg (Der Wegfall des Nachmittagsunterrichtes);
Waldau i. Ostpr. (Unglückssall);Aus der Prov. Posen (Die systematlscheUm-

änderung der politischen Ortsuamen in deutsche); Breslau (Die»7.General-

Versammlung der Gesellschaftfür Volksbildung Entschädigungsur thUUUS
U· lI;)C’-izlltlg);Delitzsch (Prüfuugen am Seminar); Flensburg (Kreislehrerver-
ein. Lesebuch. Pension der Lehrer); Köln (Botanisiren ist strafbar): Koblenz
(Aussetzen des Schulunterrichtes an heißen Tagen); Aus Elsaß-Lothr·mgen
(Schulbildung der Bevölkerung);Bremeu (Unterbringung verwahrloster Kinder-.

RkalschUI-Lehrervel·ein);Gera (KörperlicheZüchtigung);Nürnberg (Verwahr-
lvtung der Jugend-U Aus Böhmen (Ferien. Geh. Ministerialverordnung
Milde-Feier); New-York (Washington’sGeburtstag. Finanzberichtdes New-

Yorker Schulraths). Berliner - Nachrichten Vermischtes. Köln.
Guben. Graudenz. Teplitz. Versammlung deutscher Zeichenlehrer i. Köln.
Vakante Lehrerstellen. Die Beilage (Organ des Vereins deutscher
Lehrerinnen und Erzieherinnen) enthält: Bericht über die Versammlung des
Vereins deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen am 3. Juli 1877 im Rath-
haufe. Ueber italienische Kunstschätze,Vortrag v. Elis. Fürsten —

venag von u. L. Fkiaekichs Felber-fein
Lehrbuch tler Geometrie als Leitfaden

beim Unterricht an höheren Lehranstalten von W. blink.

5. Anklage Preis brosehirt 3 Mark.

Lehrbuch iler treu-ds. sprache. von 10. seiner-.
I. Cursus. Preis oartonirt 1 Mark 50 Pf.

Speeiell für das Bedürfniss derjenigen schulen bearbeitet, die das Frau-

Zösisehe als erste fremde spkaehe lehren.

Probe-Bxemplare [70]
werden von iler Verlagshamllung gerne zur Vertilgung gestellt

illustklrte Ausgabe-,
kann allen Kranken mit Recht

zile ein vortretkljehes Dukatensme
«

sinkst-has Everk empfohlen verdeu. —-

»
vorräthig in allen Buchhandluan

Bestellungen
auf die ,,DeutscheSchulzeitung«wie auf die ,,Deutsche
Schnlgesetz-Saininlung««Werden noch bei allen Buch-
handlungen und Postanstalten angenommen und die erschie-
nenen Nummern resp.Quartale auf Verlangennachgeliefert.

Für die Reduktion Verantwortlich: Fr. Eduard Keller· — Kommissions-Vek1ag von Rohen Oppeuzspim in B »Hu w» Karigbad S.
« Druck Von F· Stlkewiug in Laudsberg a.

-


